
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/10/6 3Ob650/54,
8Ob189/77

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1954

Norm

ZPO §395

ZPO §519 E5

Rechtssatz

Gegen einen Beschluß des Berufungsgerichtes, mit dem ein Anerkenntnisurteil ohne Rechtskraftvorbehalt aufgehoben

und der Antrag auf Fällung eines Anerkenntnisurteiles abgewiesen wurde, ist ein Rekurs unzulässig.
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